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800 im Juni auf r1.,md 90 im Oktober abgesunken, wovon jetzt 

zwei Drittel in .Ä..thiopien gelegen sind. 

Damit · ist die Gru.11.dvorau_ssetzung zur Aufhebung der gesetzli~ 

chen Pockenerstimpfung - günstige Welt-Pockensituation - · er­

füll t o· Von den Maßnahmen zur Verringerung des Pocken-Ein­

schl eppungsr isikos ist die Forderung nach besserer Aufklä­

r ung der Reisenden und der Ärzte durch neue Merkblätter der 
Bunde s z entrale f ür gesundheitliche Aufklärung und des Bundes­
ge sundhe itsamt es (Bundesgesundheitsblatt 18 {:1975.J, Nr. 12 
vom 'I 3. 6 . ) ebenf alls als erfüllt anzusehen. 

Maßnahmen zur Verringerung des Pockenausbreitungsrisikos und 

des Impfrisilrns f in.den sich in dem Entwurf des BMJFG e_ines 
Gesetz es über die Pockenschut zimpfung (s. TOP 1 b). Es wurde 

ej_ne neu e Zusammenste llung (Stand Juni 1975) der Pockenbehand- _ 
lungsstationen in der Bundesrepublik verteilt. Dabei handelt 
es si ch wn 16 z.T . speziell für diesen Zweck errichtete, mo­
dern au s gestattete Einrichtungen (z.B. Frankfurt, Ebstorf, 

11i rnbern , Berlin). Ein e ggf, erforderliche Aufnahme von Kin~ 
dern in diesen Stationen er scheint als eine relativ leicht zu 
l ösende organisatorische Aufgabe. 

b) Novelle I mpfgesetz 
- ----~----~-------

Her r ,Schuma cher stellte den Entwurf eines Gesetzes über die ·-------
Po cken s~hutzirnpfung (Stand 8. August 1975) zur Diskussion und 

teilte mi t , da ß di e s e r dem Bundesrat zugeleitet und bereits in 
dessen Au sschuß f ür Jugend , Familie und Gesundheit •behandelt 

vrorden is t . Be i den Ber atungen in diesem Gremium wurden 
z . T. extreme Standpunkte vertreten: einerseits solle im Hin­
blick auf die l atente Poclrnngefahr alles beim Alten ble~ben, 
ander erse i t s s e i angesichts der verminderten Einschleppungs-

. gefahr e in Impf geset z nicht mehr notwendig. Ferner seien der 

I nzwi s ehen ·wurde Asien sej_t dem 12. l{ovember als po --: k--= ;1 f :t'P.i 
gemeldet ( Wkly epidem. Rec. 50 [:i 97rf], 393 - 395); danach wur­
den all erding s noch e i nmal Pocken auf einer schwer zugängli ­
chen Ins el Bhola im Barisal Distrikt am Golf von Bengalen in 
2 Dörfe rn festgestellt (Wlcly.epidem.Rec. 50 [3975], 407) . 
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Umfang des zu impfenden Krankenhauspersonals, der Zeitpunkt 

der Impfung, die Streichung der Bestimmungen über die Landes­

impfanstalten .usw . erörtert worden. 

Zum Thema der zuki.Ln.ftigen Bedeutung und Aufgaben der Landes­

impfanstalten bemerkte Herr ßchumacher, daß der · diesbezügli­
che § 10 des Gesetzentwurfes gestrichen worden sei, weil diese 
Vorschrift di e Aufgaben nachgeordneter Land€sbehörden behan-
dele und die Bundeskompetenz überschreite. er-
kundigte sich, ob - wie im alten Impfgesetz - Art und Herkunft 
des zu verwendenden Impfstoffes vorgeschrieben werde, worauf 

erwiderte, daß es einer solchen Bestimmung nach 
dem Erlaß der VO über Sera und Impf·stoffe nach den §§ 19 b und 
d des Arzneimittelgesetzes nicht mehr bedürfe. Danach besitzen 
die Landesimpfanstalten de jure kein Herstellungsmonopol mehr 

für Pocken.impf stoffe; de facto wird jedoch wal1rscheinlich alles 

beim Alten bleiben, weil die geringen in Zukunft benötigten 
Impfs toffmengen für die kommerziellen Imp.fstoffhersteller in 
der Bundesrepublik keinen besonderen Anreiz zur Produktionsau.f­
nahme darstellen dürfteno Da jeder neu in den Handel kommende 
Impfstoff durch das Paul Ehrlich-Institut zugelassen werden 

muß, i st sichergestellt, daß der hier verwendete Impfstoff 

auch den Anfo rdertmgen der Weltgesundheitsorganisation ent- · 

spricht. 

hielt die Formulierung "Umgang mit Patienten" für 

unz,.re ckrnäßig und möchte sie durch II Zutritt zu Krankenräumen" 
ersetzt wissen. Nach Ansicht von die von der 

Mehrheit der Anwesenden geteilt wurde, sollte jedoch nur ein 
engerer, erfahrungsgemäß stärker gefährdeter Personenkreis zur 

Impfung verpflichtet werden. Vonseiten der Ärzteschaft seien 
ke i nerlei Einwände gegen diese Bestimmung eingegangen. 1111111-

5 1 wies auf die Ge.fahr einer mittelbaren Infektion durch 
Wäsche ode r ICleidur s hin, Avf ei:1.e Frage von HE:rrn- ~mr '.e 
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festgestell t 1 daß bei dem Personenkreis nach§ 1 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 eine Wiederimpfung alle 10 Jahre ausreicht, da 
hi er nur das Ziel verfolgt wird, mittels einer gefahrlosen 

~evakzinierung die Immunität jederzeit schnell auffrischen 

zu köm1en. Es sei ein wesentlicher Fortschritt, daß durch 

die Pflichtimpfung der Ärzte und des medizinischen Hilfsper­
sonal s die Gefahr der Pockenausbreitung in Krankenhäusern 
vermi ndert werde . 

bemerkt e, daß die Exekutive der Legislative mit der 

Einstellung der Pockenerstimpfung vorausgeeilt sei und daß 

Ende ·1 976 bereits drei Geburtsjahrgänge ungeimpft seien und 

demzuf'olge z . B. in Kindergärten die kollektive Pockenimmuni tät 
stark abgesunken sei. Er schlug anhand eines an die Anwesenden 

verteilten .Schemas vor, den Stand der Verwirklichung der Vorbe­

dingungen und -der Empfehlungen des Gutachtens der STIK0 und des 
Votums des Bundesgeslmdheitsrates tabellarisch zu registrieren o 
Herr y{e i se sagte die Vervollständigung der Tabelle nach Anhö­
n1ng des Ausschusses für Seuchen- und Umwelt-Hygiene der AGLMB 
über di e Aktivitäten der Länder auf diesem Gebiet zu. -
betonte , daß s.E. der S'fIK0 jedoch keine Überwachungsfunktion 
zukomme . 

TOP 2 ; Merkblatt_Keuchhustenschutzim12fung 

Herr .Pöhn stellte den Entwurf vom 6. August 1975 zur Diskussion 
(s. TOP 4 d der Ergebnisniederschrift der 8. Sitzung der STIKO 
am 30 ./31 . Oktober 1974). Es wurden die Verbesserungsvorschläge 
de r einz elnen Mitglied.er der Impfkornmission abschnittweise er= 
örtert: und gemeinsam VorschJ_äge .für eine Formulierung erarbei­

tet , di e in der Anlage .bei.gegeben ist. 
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Herr ~-2 wies auf die· neuesten Daten über Keuchhusten-Todes­

fäll e in England hin, wonach in 48 von insgesamt 64 Fällen der 

Tod innerhalb der ersten 6 Lebensmonate eintrat. In der deut­

schen Todesursachenstatistik werden die Sterbefälle nach fol­

genden Altersgruppen aufgegliedert: bis 28. Tag, 28. Tag bis 

unter ein Jahr, e i n Jahr bis unter fünf Jahre usw. Infolge­

de.ssen sind diese Zahlen mit den erwähnten Zahlen aus England, 

die nach den Altersgruppen: bis 3 Monate, 3 Monate bis 6 Mona­

te, 6 Monate bis 1 Jahr, über 1 Jahr usw. einteilen, nicht zu 

v ergleichen. Die Eri.vähnung solcher Details würde überdies den 

t raditionellen Rahmen der Merkblätter des BGA sprengen. 

Auf die Bemerkung von daß der Wert der Keuch-

hustenschutzimpfung vor allem in einer Mitigierung des Krar1k­

heitsverl aufes läge, folgte eine lebhafte Diskussion. Es mußte 

j edoch darauf· hingewiesen werden, daß die Erörterung von Nut­

zen und Schaden der Keu~hhustenschutzimpfung während der 8 . 

.Sitzung der STIKO am 30./31.10.1974 abgeschlossen worden war 
und sich das Merkblatt an die daraus resultierende Empfehlung 

vorn März 1975 (Bundesgesundhbl. 18 [397"[/, Nr. 9~ S. 157) hal­

ten müsse. Dies schließt natürlich nicht aus, daß das Thema 

Keuchb.ustenschutzimpfung n a ch angemessener Zeit - insbesondere 

bei neu en in der Blmdesrepublik auftretenden Fakten - wieder 

aufge g:r· i i'fen wird, 

Die aus de r Diskussion des Abschnittes 3 11 Indikation zur Impfung" 

r esu1tierenden Ä.nderw1gen - sowie alle anderen mehrheitlich be­

schlossenen Korrekturen und Ergänzungen wurden in den beige­

schlossenen 2. Entwurf des Merkblattes (Stand 1. Dezember 1975) 

eingearbeitet. 
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TOP 3: impfkalender 

begründete die Notwendi_gkei t möglichst einhei tli­

cher Impfempfehlungen in der Bundesrepublik. Es war zu be­
grüßen, daß an diesen Erörterungen Vertreter der wichtigsten 
Vereinigungen teilnahmen, fü.e sich mit Impffragen befassen: 
Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, 
Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Kinderlähmung und an­
derer Viruskrankheiten e.V., Deutsche Gesellschaft für Sozial~ 
päcliatrie, Deutsches Grünes Kreuz. Dem Panoramawandel der In­

fektionskrankheiten und der Einführung neuer wirksamer Schutz•q 
impfungen muß Reclmung getragen werden, woraus sich neue Rang= 
ordnungen auch im Hinblick auf die Bewertung von Impfschäden 
ergeben können. • 

Ein Impfkalender soll eine Orientierungshilfe für Ärzte, Ge= 

·sundheitsämter 1..md Laien sein, damit die erforderlichen und 

•wünscheliswerten Impfungen so rechtzeitig er.folgen, daß sie ihre 

Schutzwirkung vor Erreichen des Prädilektionsalters der jewei­
ligen Krankheit entfalten. Der Impfkalender muß auch den Per­
sonenkreis umschreiben, der geimpft werden sollte: Kinder, Er~~ 

wachsene, Reisende oder andere Risikogruppen. Individual- und/ 

oder Kollektivschutz sind ·weitere Gesichtspunkte, die bedacht 
werden müssen, sich oft jedoch nicht scharf voneinander tren­

nen lassen. 

Die !?.yg2E§~_;!; enthält einige gängige Impfkalender von Mitglie­
dern der STIKO und der Dtsch.Ges.f. Sozialpädiatrie sowie einen 
Rohentwurf,der möglichst viele Gemeinsamkeiten mit den anderen 
Impfkalendern aufweist. Einen internationalen Überblick gibt 
synopse_II (beide Synopsen wurden mit der Einladung vom 
26.8.1975 versandt). Berücksichtigt werden muß, daß sich die 
;'.3'l'IKO bereits hinsichtlich einiger wichtiger Impfungen festge= 
1 e g·t 112.·!: . 
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In einer zunächst mehr grundsätzlichen Diskussion wurde Ein­

verständnis über die Beschränkung des Impfkalenders auf Kin­
der tu1d Jugendliche erzielt sowie_ die Abhandlung der einzel~ 

nen Impfungen in chronologischer Reihenfolge (Lebensalter) 
vereinbart. 

Zur Tuber:tyloseschutzimpfung: 

In der Gegenüberstellung BCG-Impfung oder jährliche Tuberlru= 
linprobe wurde keine echte Alternative gesehen. Auf eine Frage 

von •••■■■I& ,,.fies ■■■■■I darauf hin, daß zu häufige 
Tuberlrulinproben zur Allergisierung führen können. Hinzukommt 

der enor·me organisatorische Aufwand. empfahl 
eine Formuliertmg, nach der bei jeder Gel-egenhei t einer ,ärzt= 

liehen Konsultation Tuberkulinproben gemacht werden sollten. 
Die Mehrheit der Teilnehmer sah jedoch in regelmäßigen Tuber= 
lculinproben kein geeignetes Mittel der Tbc-Prophylaxe. Herr 12.2.!f 
legte noch einmal den Standpunkt des. DZK dar. Infolge des Rück~~ 
gangs d.er Tbc-Morbidität hat das Infektionsrisiko ( unter ·1 ° / oo) • 
soweit abgenommen, daß ungezielte · Impfmaßnahmen nicht mehr ge= 
rechtfertigt erscheinen, weil ihr Risiko größer als ihr Nutzen 
ist. tfocll den von S'I'YBLO und BLEIKER entwickelten statistischen 
Methoden ist es möglich, Situation und Trend der Tuberkulose in 
einem größeren Kollektiv weitgehend mathematisch ex~kt zu be­
rechnen. AuI dieser Gr~u1dlage führten WAALER und ROUILLON eine 

Schaden-Nutzen-Analyse bei der ungezielten BCG-Impfung durch 
und kamen zu folgenden Ergebnissen: 

1. Eine ungezielte immunologische Methode kann sich bei einem 

stärkeren Durchseuchungsgrad der Bevölkerung als wirksam 
erv,.reisen. Verringert .sich das Infektionsrisiko jedoch auf 
Werte unter 1°/oo, so ist bei entsprechenden organisatori­
schen Voraussetzungen die gezielte Beseitigung der Infek­
tionsquellen die Bekämpfungsmethode der Wahl. 
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2. Bei einem Infektionsrisiko unter 1°/oo kann das Risiko 
einer ungezielten Massenvakzination, selbst wenn es sehr 

gering ist, den Nutzeffekt übersteigen. 

Di e ~u1gezielte BCG-Impfung der Neugeborenen stellt keinen to­
talen Schutz -vor der Meningitis tuberculosa dar. Ein seltenes 

Ereignis wird lediglich noch seltener. Mit der Größenordnung 
dj_eser Zahlen kommt ihnen keine epidemiologische Bedeutung zu. 
(s. auch Bundesgesundheitsblatt 18 []97':i], Nr. 3, S. 33 - 37 
und p.nl_a_g~). Jedoch warnten vor allem die 

und ••■-vor einer vorzeitigen Aufgabe der generellen 
Neugeborenenimpfung im Hinblicl{ auf die okl{ul ten Infektions­
quel:ieri und die kindliche Tbc-Meningitis. ·- _schlug eine 

Verlegung der Impf~mg in das 12. Lebensjahr (bei Tuberkulin-
negativität) vor. und wiesen auf den Vor-
rang der Epidemiologie vor der individualmedizinischen Sicht 

der Kliniker h i ni gab das Mißverhältnis zwischen 

Aufwand tmd zu erwartendem Effekt zu bedenken, sozialmedizini­
sche Ges ichtspunkte sprächen eher für eine Aufgabe der kollek­
tiven Neugeborenenimpfung. Die Impfstoffnebenwirkungen und 

Schutzwirkung verhalten sich bei der BCG-Impfung offenbar pro­
portional. Die Bekämpfung der Tuberkulose sollte sich in Zu­
kw1ft mehi~ auf die Entdeckung und Ausschaltung der Infektions­

quellen konzentrieren. 

bemerkte zur Frage der immunologischen Konversion 

nach Tuberkulose-Schutzimpfung, daß nach Untersuchungen in Un­
garn mit e iner tuberkulinpositiven Reaktion für etwa 3 - 6 Jahre 

zu rechnen sei. Infolgedessen sei der Abstand bis zu einer er= 

neuten Tuberlrulose-Schutzimpfung im '16. Lebensjahr zu lang o 

Herr Sc:h,~~cher beantwortete eine Frage von wo der 
11!Cnick :i,n der Tuberkulose-Durchseuchung 11 liege, dahingehend, daß 

nu1~ ca. 5 % der Schulentlassenen durchseucht seien , währ~n.d 
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dieser Prozentsatz in der Bundeswehr ber~its bei 18 - 20 % 
liege. Das Prädilektionsalter für . die Tuberkulose-Durchseu­

chung scheint daher zwischen der Schulentlassung und dem Bun-
deswehreintritt z~ liegen. plädierte dafür, die 

öffentliche Empfehlung der Tuberkuloseschutzimpfung zumindest 

für eine eingeschränkte Indikation beizubehalten. 
machte darauf aufmerksam, daß die Impfung nicht von einer ne­
gativen Tuberkulinreaktion abhängig gemacht zu werden braucht, 
da bei Tuberkulinpositiven nicht mit einem erhöhten Impfrisiko 
zu rechnen ist. 

Die Frage, ob die Impfung - generell oder gezielt - im 12. bis 
1 L~. Lebensjahr durchgeführt werden soll, beant1-.rortete 
dahingehend, daß bei der heutigen Seuchenlage auch in dieser 
Altersgruppe eine generelle Tuberkulose-Schutzimpfung nicht 
erforderlich sei. 

Es vmrcle schließlich unter den Mitgliedern der STIKO abge­

sti_mmt, ob einem Text des Innenministeriums von Baden-Württem­
berg vom 30. August 1972 der Vorzug vor einer generellen Neu­

geborenenimpfung gegeben werden solloDer Text lautet: Öffentlich 
empfohlen werden Schutzimpfungen gegen Tuberkulose Iür tuber­
lrulosegeXährdete tuberl,;:ulin-negati ve Personen, insbesondere 
Neugeborene ( z .. B. Wohngemeinschaft mit an behandlungsbedürfti­
ger Tuberkulose Erkrankten, Pflege- und Laborpersonal). 

Für eine leicht modifizierte Fassung der baden-württembergischen 
.. Empfehlung stimmten - - - -- . -- - - - - - - - - . - - - - -- .- .. . . • -

+ •.r , , ... •, - f • • V 

----- - -. J .., "'; .... •t' '. : C #·~--'-' . ~ .:.-..:·-----=-:. ·.1:r-_ß-'rG.:"" 1! ---:) ~-"'·~· ~ ....,,._ _.:_ - - - ~ • 

. Dagege~ sprachen sich die 
für die BeibehaltwLg der Impfung aller Neugeborenen 

aus. Der Vorschlag i,,rurde dern...nach mit 11 zu 3 Stimmen angenommen. 

Anmerkung: Es wird auf die Ergebnisniederschrift vom 12. Juni 1974 
Über die 7. Sitzung der STIKO am 15. Mai 1974 verwiesen, während 
der die Tuberkulosescbutzimpfung · ausfilhrlich erörtert und Sach­
verständige gehört wurden; deren Referate erschienen in den Num­
mern 2 und 3 (1975) des Bundesgesundheitsblattes. 
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Keuchhustenschutzim12fung: 

Die Kornmissionsmitg1ieder hielten sich an den Beschluß der 

8 . S'l1 IKO-Sitzung am 30./31.10.197L,. und empfahlen die Pertus­

sisimpfung (als DPT-Kombinationsimpfstoff) nur noch für be­

stimmte Risilrngruppen gemäß Merkblatt über die Keuchhusten­
schutzimpfung (s. 'fOP 2) ab 4. Lebensmonat dreimal in ein­
bis zweimonatigem Abstand. · 

Grundsätzlich wurde - insbesondere von - für einen 
Beginn der Impfmaßnahmen vom 4. Lebensmonat an plädiert, weil 

erst von diesem Alter an mit einer befriedigenden Immunantwort 
zu rechnen sei. 

Tetanusschutzimpfung: 
---------------~-----
J\.b 4. Lebensmonat als D(P)T-Kombinationsimpfung dreimal in 

ein--bis zweimonatigem Abstand; nach dies2r Grundimmunisierung 

in zehnjährigem Abstand gemäß Ernpfehlu1;1g auf der 8. STIKO­
Sitzung . . 

Di]2htherieschutzim12-fun~: 

Zur Grundimmunisierung dreimal in ein- bis zweimonatigern Abstand 

als D ( P )'l'-Kombinationsirnpfung. Bei Auff'rischimpfungen jenseits 

des '12. Lebensjahres soll jedoch nur 1 /50 der bei Kindern üb­

lichen Dosis verabreicht werden (8. STIKO-Sitzung)o Eine Diph~ 

therieauffrischimpfung im 6. Lebensjahr (ohne Tetanusantigen) 

wurde von den ■■■■■■ befürwortet. 

schlug vor. für diese Impfung eine eigene Zeilen­
folge vorzusehen. Sehr häuf'ig findet die Schluckimpfung unab-. 
hängig von den anderen Impfungen im Rahmen der Impfaktionen der 
Gesundheitsbehörden im Winterhalbjahr statt;. erin-
nerte jedoch an die in einigen Ländern (z .B . Berlin) UblJ.che 
Praxis einer simultanen Verabreichung der D(P)T-Impfung mit 
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der Poliomyelitisschluckimpfung. Dies ist günstig zwecks Ver­

ringeru..11.g der Impftermine und des möglichst frilhzeitig zu 
erzielei.1den Impfschutzes. empfahl, die Imp:fabstän­
de zwischen den einzelnen trivalenten Schlucken auf mindestens 

2 Monate zu verlängern, um Virusinterferenz zu verhindern. 

Masernschutzim2fung: 

Auch hier war die Empfehlung der STIKO von 1973 (Bundesgesund~ 
heitsblatt 17 ff97ij], Nr. 19, S. 291) zu berücksichtigen. 

Hinsichtlich der Impfung mit Masern-S12altim12fstoff herrschte 
die Meinung vor, diesen ni_cht ausdrüclüich zu erwähnen, weil 
der Impfung mit Masernlebendimpfung der absolute Vorzugzuge­
ben sei. Das gleiche gilt für den Poliomyelitis-SALK-Im:Qfstoff, 
welcher nur indirekt genannt werden soll, nach .Anregung von 

ggf. in einer Fußnote ("Nach einer Polioimpfung 
mit SALK-Impfst off ist stets noch eine Oralimpfung erforderlich. 11 ). 

· bemerkte, daß bei der Poliomyelitisschutzimpfung 
die Ein..1i.altung eines Abstandes zwischen der Impfung mit in­
akt iviertem Impfstoff und Lebendimpfstoff im Gegensatz zur 
Masernimp:fung nicht notwendig sei. Seiner .Ansicht nach solle 
deshalb die SALK-Impfung im Impfkalender nicht erwähnt wer­
den. 

:Mumpsimpfung: 

Herr Siegert verwies auf das in Kürze zu erwartende Memorandum 

der DVBKaV zu dieser Impfung, welches vom Immunisierungsaus­
schuß de r Verei nigung, dem einige Mitglieder der STIKO ange­
hören, derz eit aus gearbeitet wird. Nach dieser Veröffentl ichung 
kann di e Mu mp simpfur ,g in d em Impfkalender 0 i ngear1---~ ~t . -.•r:-~q,-.;, 
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Pockenschutzim~fung: 

schlug vor, Angaben über freiwillige Pocken­

erstimpfungen nicht in den Impfkalender aufzunehmen, allen­

falls in eine nach Impfungen geordnete T~belle. Die gesetz­

liche Wiederimpfl.mg soll stehen bleiben. Ziel des neuen Impf= 

• gesetzes ist es, die Zahl der Erstimpfungen im Kleinkindes= 

alter soweit als möglich zu reduzieren. Bezüglich der immun­

biologischen Vorbehandlung wird auf die Begründung zum Impf­

gesetzentwurf und die Durchführungs-Richtlinien verwiesen. 

Hötelnscliutzimpfrnig: --------------------
• erinnerte an die Ergebnisse der Sachverständigen­

besprechung beim BMJFG am 4.6.1970 (s. auch Bundesgesundheits­

blatt -17 [j971i}, Nr. 22, insbesondere S. 335 - 340). Danäch 

vmrde die Rötelnschutzimpfung präpubertär bei Mädchen in der 

Schule empfohlen, die inzwischen bereits einige Bundesländer 

kostenlos j_n den Gesundheitsämtern durchführen. Auf einen Ein-

wand von wurde entgegnet, daß dieser Zeitpunkt 

für die Durchführung im Rahmen des Öffentlichen Gesundheits~ 

dienst es sehr günstig J.j_egt und zu erwarten ist, daß der durch 

die Impf ung der Mädchen nicht nennenswert unterbrochene Wild­

virusumlauf latent für eine Auff,rischung absinkender Röteln-

immmütät sorgt. regte an, die 'Rötelnimpfungen im 

Wochenbett in einer Fußnote zu vermerken. 

empfahl eine Überprüfung des Impfstatus durch den 

Schularzt. bei Schuleintritt im 6. Lebensjahr und die Nachholung 

versäumter Impfungen. · . machten den Vor-

schlag, den Impfkalender großzügiger mit weniger Zeitzeilen zu 

• gestalten und j_n einer 2. Fassung auch nach Impfungen zu ord­

nen, so daß der Leser sich nach dem Gesichtspunkt des Lebens­

alters oder einer bestimmten Impfung orientieren könne. 
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warf die Frage der Im12fa]2stände auf', die bekaTu""lt= 

lieh derzeit noch auf einer Empf'ehlung des BGA aus dem Jahre 

19'?2 bertü1en (Bundesgesundheitsblatt 15 /]97'[/, Nr. 17, 

S. 252) . schlug vor, die Diskussion darüber ab-

zutrennen und auf einen späteren Termin zu verschieben. In 

d i esem Zusammenhang wurde auch das Thema KQmt/1ns:ti.QUfiim~1'= 
§toffe_aus_vermehrungsfähigen_Viren angeschnitten. _ 

warnten vor einer Übertragung der Ergebnisse 

von Feldstudien in den Entwicklungsländern auf die Bundesre­

pubJ.i1c. Es fehle bei der Bevölkerung in Mitteleuropa das 
ir Irmnun-'I'raining 11 , so daß simultan verabfolgte verschiedene 

Leb.endimpfstoffe die immunologische Reaktionsfähigkeit über­

forderrt können. Diese Ansicht vrurde von anderen 'reilnehmern -

insbesondere - nicht geteilt, es komme nur dar­

auf an, daß eine Virusinterferenz ausgeschlossen ist. Dies sei 

beim Masern-Mumps - Impfstoff der Fall, deshalb solle diese Korn= 

binationsimpfung nach Vorschlag vontill■■■■-im_ Impfkalender 

nach vollendetem · -1. Lebensjahr aufgeführt werden. 

bat zu beachten, daß die Empfehlungen der STIKO zum Impf­

kalender nicht identisch sind mit den sogenannten 11 Öffentlichen 

Ernpfehlw1gen 11 , wie sie die zuständigen Landesgesundhei tsbehör= 

den gemäß§ 51 BSeuchG aussprechen können, um bei Impfschadens­

fällen Versorgungsansprüche zu begründen. Zwar sind viele der 

genannten Impfungen in der vorgeschlagenen Form auch 11 öffent­

lich empfohlen. 11 , jedoch_ ist der Impfkalender freier formuliert 

tmd greift u.U. über bestehende Regelungen dieser Art hinaus. 

Die erste Erörterung des Entvrurfs eines gemeinsamen Impfkalen­

ders der STIKO und anderer mit Impf.fragen befaßter Organisa= 

tj_ onen vrurde damit beendet. Ein nach den Anregungen dieser 

Sitzung überarbeiteter Entwurf' wird den Mitgliedern der STIKO 

und den ar1wesenden .Sachverständigen beigeschlossen zur Stellung­

nahme übersandt. 


